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wegen von Hau-? entfernt waren, als der Feind
ihre cheimatb besezte und welche jezt nicht mehr
znrükkehren können. iîeberdem ist auch der Krund
ungültig, daß diew Senatoren doch in dieser Zwi-
schenzeit einen sichern Unterhalt haben muffen, denn
sie haben ja noch g Monat ihres rükständigen Ge-
haltet zu beziehen, wie wir selbst, und dieser,
wenn die Republik einst wieder im Fall seyn wird
etwas zu bezahlen, wird ihnen wie uns zum weis

tern Unterhalt dienen, ich stimme also auch zur
gänzlichen Wegstreichung des nach Herzogs Beiner-
knng ganz überflüssigen ra. §.

Huber ist Carrards Meinung, denn wenn die
austretendm Senatoren noch ihre Besoldung zu
beziehen haben, so haben sie vielleicht auch Schul-
den zu bezahlen, und da sie wegen ihrer Pflichter-
fullung für das Vaterland von ihrer Heimalh cnt-
fernt sind, so haben Sie auch das Recht, aus
ihre Entschadniffe Anspruch zu machen.

Herzog v. Eff. unterstüzt ganz Eschers Gründe,
und foderch daß dit Commission über die Entschä-
dignna der Beamten, welche nicht nach Hause keh-

reu können, ein besonderes Gutachten vorlege.
Dieftr Ankrag wird angenommen, und also der

12. durchgestrichen.
Escher, im Namen einer Commission tragt

darauf an über die gestrige Botschaft des Direk-
toriums, welche Zucnksetzung der Urversnunnlungen
auf den 30. Sept. begehrt, zur Tagesordnung zu

gehen, indem dieselbe keine hinlänglichen Gründe
auffand, und selbst von dem Präsident des Direk-
toriums, wo sie sich herüber naher erkundigte, keine

solchen erhielt, welche zu diesem neuen Aufschub
berechtigen könnten, denn die Unordnungen, welche
wegen verspäteter Bekanntmachung der hierauf Be-
zug hab nden Gesezze, und wegen der Unbestimmt-
heit einiger §Z derselben hier und da veranlaßt wer-
den könnten, sind nicht Grund genug, um dem
Buchstaben der Constitution und selbst dem Willen
des Vosss zuwider, di? Ausübung seiner Souverai-
nitatsrechte zu verschieben, und sie in die ihm un-
gelegene Herbstzeit hinauszusetzen.

Dieser Antrag wird ohne Einwendung ange-
nommen.

Gecretan kegt folgendes Gutachten statt des-
jenigen vor, welches gestern in geheimer Sitzung
behandflt, und wegen fehlerhafter Abfassung ver-
werfen ward, über Welch's Dringlichkeit erklärt,
«nd das §§weise in Berathung genommen wird.

An den Senat.
In Erwägung auf die Botschaft des Vollste-

h mgsdirektonums vom 10. Herbstmonat, daß wenn
das Gcsez zvon 5. Herbstm. welches die Errich-
tung eines Corps Nationaltruppen verordnet, wollte,

daß dieselbe durch Anwerbung und ohne Rücksicht
ans die Bevölkerung d>w Kautone geschehe, es zu
befürchten ist, daß durch die bt-mehe gänzliche Er-
schvpfung der Finanzen der Republik > ein füc^ihr
Heil so wichtiges Gciez ohne Wirkung bleibe.

(Die Fortsetzung folgt.)

Oberster. Gerichtshof.
Der oberste Gerichtshof der helvetischen einen

und unthenbaren Republik, au den Bürger
Präsident I. N. Schnell.

Bern, den 17. Sept. tM»
Bürger Präsident!

Wir können nicht umhin, Jh<es, Bürger Praß-

dent, noch einmal unsern Schmerz über die gestrige

Entscheidung des booses, welche Sie zu déni Aus-

tritt aus dem obersten Gerichtshof bestimmte, Mit

derjenigen Rührung zu bezeugen, oie durch das

Gefühl veranlaßt wird, daß wir in Ihrer Person

nicht nur einen unsrer fähigsten und thätigsten Mit-
ardeiter und einen eifrigen Beförderer des gemei-

nen Besten verlieren, sondern auch eine» aufriclM
gen und edlen Freund aus unsrer Mitte scheiden

sehen sotten.

Da wir aber allzumal in der Ueberzeugung sie-

hen, daß -Ihre allgemein anerkannte Rechstcizastem

hcit, Ihre ausgezeichneten Fähigkeiten «uo uM
warme Vaterlandsliebe, weiche die Wahlwaiawr
des Kantons Base! bei ihwr vorjährigen suia a.

meistunft bewogen haben, I neu die Stel-e e-iu

Oberrichters anzuvertrauen, auch be, der uuu»>.>w

abzuhaltenden Wahlversamniîung von si'ch^"!>nru
Gewicht seyn werde; so leben wir in der stst) s

Hoffnung, Sie bald wieder — durch die w>e^
holte Aeuffcrung des Zutrauens des Volks vttyr

m unserer Mitte zu besitzen.

V-s sich aber diese angenehme Wahrscheinlich-

kcit in eine erfreuliche Gewich st verwaistste
wird, empfehlen wir uns — die sammtuchen -

glieder des obersten Gerichtshofs — m du à ^
dauer Ihrer schatzbaren nrwndschaft, und

sichern Sie unsrer ausgezeichneten Achtung

Zuneigung

Imi Namen der sämmtlichen Mitglieder des

obersten Gerichtshofs,

der Vic -Präsident,
iLu. I. N. Rîngier.

er Gerichtsschreiber,

L. L. H urne 5»

"O
S7


	Oberster Gerichtshof : der oberste Gerichtshof der helvetischen einen und untheilbaren Republik, an den Bürger Präsident J.R. Schnell

